Unterstützerkreis 

für Familie Yildirim 

z. Hd. Maria Thul ‑ Schuster 

Schillerstr. 25 

56075 Koblenz

An den Bürgerbeauftragten 

des Landes Rheinland ‑ Pfalz 

Herrn Ulrich Galle 

Kaiserstr. 32 

55116 Mainz

Koblenz, den 12, Dezember 2005

PETITION

Sehr geehrter Herr Galle!

Wir wenden uns an Sie, da wir sehr besorgt sind um das Schicksal der Familie zweier Schüler, die zur Zeit unsere Schule Willi-Graf-Grundschule in Koblenz-Neuendorf besuchen. Die Familie wohnt in unserem Stadtteil.

Es hat uns sehr betroffen gemacht zu erfahren, dass Familie Yildirim nach jahrelanger Duldung von der Abschiebung in die Türkei bedroht ist. Wir erhoffen von Ihnen, dass Sie unsere Bemühungen um das endgültige Bleiberecht der Familie unterstützen werden.

Zur Zeit besuchen Serhat Yildirim (3. Klasse) und sein Bruder Cabreil Yildirim (1. Klasse) unsere Schule. Die Eltern der Kinder, Kurden aus der Türkei, verließen vor 10 Jahren die Türkei und ersuchten die Bundesrepublik Deutschland um politisches Asyl. Ihr Aufenthalt wird seit mehreren Jahren geduldet. Am 29.8.2005 lehnte das OVG RLP in Koblenz den Antrag der Familie auf Zulassung der Berufung gegen das aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23.3.2005 ergangene Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz ab. Damit ist laut Urteilsschrift das Asylfolgeverfahren beendet; ein weiteres Asylfolgeverfahren , Gesch.Z. 5186938-163, wurde am 7.11.2005 abgelehnt. Der aktuelle Duldungszeitraum endet am 28.2.2006, danach droht der Familie die Abschiebung in die Türkei, ein für die Kinder fremdes Land, dessen Sprache sie nicht sprechen und dessen Bräuche sie nicht kennen. Die bereits genannten Kinder sowie deren vierjährige Schwester Emine, die zur Zeit den Kindergarten besucht, wurden in Deutschland geboren, ihre Heimat ist Koblenz.

Serhat und Cabreil besuchten den Kindergarten, seit Schuleintritt regelmäßig und erfolgreich die Schule. Die Kinder sprechen deutsch und kurdisch. Bei dem 7 - jährigen Cabreil handelt es sich um ein sprachbeeinträchtigtes Kind. In einem sonderpädagogischen Gutachten (zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs) vom 26.Juni 2005 wurde bei Cabreil eine Sprachbehinderung (Stammeln und Stottern) festgestellt, die eine besondere pädagogische Förderung erforderlich macht. Cabreil wird logopädisch therapeutisch betreut (Frau Hoch, Logopädin), außerdem finden in der Schule während des Unterrichts besondere Fördermaßnahmen statt. Ihre Eltern halten regelmäßigen Kontakt mit der Schule, unterstützten die erzieherischen und unterrichtlichen Ziele, indem sie mit den Lehrern Gespräche über ihre Kinder führen (z. B. über Möglichkeiten der Hilfen für ihre Kinder) und ihre Kinder mit den notwendigen Schul- und Lernmaterialien versorgen. Gegenüber Vorschlägen besonders zur Unterstützung des sprachbeeinträchtigten Cabreil waren und sind sie stets offen, begleiten das Kind auf Anraten der Erzieher in Kindergarten und Schule zu ärztlichen Untersuchungen und therapeutischen Behandlungen (Ergo- und Logopädie), die zu guten Erfolgen führten, wie die zuständige Therapeutin bestätigte.

Eine Fortsetzung der therapeutischen Maßnahmen halten alle zuständigen pädagogisch betreuenden Personen für dringend erforderlich, damit Cabreils bisherigen Fortschritte in der Aussprache und im Redefluss (er stammelt multipel, besonders in Stresssituationen und stottert) erweitert und stabilisiert werden können. Zur Vorbereitung des Schreib- und Leselernprozesses und dessen erfolgreichen Abschlusses sowie zur Unterstützung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung des Kindes halten wir eine Fortsetzung der therapeutischen Maßnahmen für dringend erforderlich.

Die seit langem belastende in jeder Hinsicht durch Unsicherheiten geprägte familiäre Situation hat maßgeblichen Anteil an der Verursachung Cabreils sprachlicher Beeinträchtigung. Auf den sich wechselseitig bedingenden Zusammenhang zwischen Sprachentwicklung und sozial-emotionaler und familiärer Situation weisen sowohl Erfahrungen von Fachleuten als auch entsprechende Fachliteratur hin.

Kindergarten- und Schulbesuch sind stabile Faktoren im Leben der Kinder. Sie sind in der Gemeinschaft ihrer Klassen integriert und bei ihren Klassenkameraden beliebt. Dass auch die Eltern integrationswillig sind, zeigt sich daran, dass die Mutter seit drei Jahren an einem Alphabetisierungs‑ und Deutschsprachkurs teilnimmt. Herr Yildirim ist für einen Deutschkurs angemeldet, der von einer entsprechend ausgebildeten Erzieherin des Kindergartens St. Antonius, Koblenz-Lützel, durchgeführt wird.

Während des Aufenthaltes in Koblenz hat sich Herr Yildirim mehrfach um Arbeit bemüht, um für den Unterhalt seiner Familie sorgen zu können. Aufgrund der kurzzeitigen Duldung fand er jedoch keine Arbeitsstelle.

Wir bitten Sie eindringlich, sich für ein dauerhaftes Bleiberecht für die Familie einzusetzen. Wir sehen im Fall der Familie Yiidirim einen Härtefall, und bitten Sie dringend , sich für ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen einzusetzen.

Wir verweisen auf ein Schreiben des Ministerium des Inneren und für Sport vom 16.8.2005, in dem es auf Seite 2 heißt „Ansatzpunkt für eine Bleiberechtsregelung für Familien, (Initiative von Bundesinnenminister Otto Schily, d. Verf.) sind Kinder und Jugendliche, die sich durch einen langjährigen Aufenthalt in die hiesigen Lebensverhältnisse integriert haben, die einerseits hier Kindergarten und Schule besucht haben... und gut Deutsch sprechen, andererseits aber kaum Bindungen zu ihrem Herkunftsland entwickeln konnten. Auch ohne Bleiberechtsreglung können derartige Fallgestaltungen bereits im Wege einer Einzelfallprüfung durch die Ausländerbehörden bei bestimmten Fällen durch die Härtefallkommission einer Lösung im Sinne der Kinder zugeführt werden.“

Für uns kann diese Lösung nur darin bestehen, dass die unerträgliche belastende Situation der Familie durch jahrelange Erteilung von Kettenduldungen beendet wird und die Familie ein dauerhaftes Bleiberecht erhält.

Mit freundlichen Grüßen

Maria Thul-Schuster

